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Anordnung 
über die Bildung und Verwendung 

des Komplex-Prämienfonds auf 
Investitionsbauvorhaben.

Vom 16. April 1966

Auf Grund des Beschlusses des Ministerrates vom
30. Januar 1964 über die Bildung und Verwendung des 
einheitlichen Prämienfonds in den volkseigenen und 
ihnen gleichgestellten Betrieben der Industrie und des 
Bauwesens und in den WB im Jahre 1964 — Auszug — 
(GBl. II S. 80) wird im Einvernehmen mit dem Minister 
für Schwermaschinen- und Anlagenbau, dem Minister 
für Elektrotechnik und Elektronik, dem Minister der 
Finanzen sowie in Übereinstimmung mit den Zentral
vorständen der Industriegewerkschaften Bau — Holz und 
Metall folgendes angeordnet:

§ 1
Diese Anordnung gilt für Investitionsbauvorhaben, 

auf denen ein Komplexwettbewerb durchgeführt wird.

§2

(1) Der Komplex-Prämienfonds ist beim General
auftragnehmer bzw. Investitionsträger zu bilden.

(2) Alle auf dem Investilionsbauvorhaben eingesetz
ten volkseigenen Betriebe haben aus ihrem einheit
lichen Prämienfonds 1,5 % des geplanten Lohnfonds — 
bezogen auf die Anzahl und Einsatzzeit der dort 
beschäftigten Werktätigen — dem Komplex-Prämien
fonds zuzuführen.

(3) Für Werktätige aus Betrieben anderer Eigentums
formen ist die Höhe der Zuführungen mit diesen Be
trieben schriftlich zu vereinbaren.

(4) Dem Komplex-Prämienfonds sind

— 10% der eingesparten Investitionskosten für ein 
Teilvorhaben oder Objekt bis zur Höhe von 
0,25% der geplanten Investitionssumme, bei Ein
haltung der Staatsplantermine und qualitäts
gerechter Fertigstellung,

— 10 % des aus der vorfristigen und qualitätsgerech
ten Fertigstellung realisierten Preiszuschlages 
gemäß § 23 Abs. 2 der Investitionsverordnung vom 
25. September 1964 (GBl. 11 S. 785)

zuzuführen.
§3

Die Zuführung der betrieblichen Anteile gemäß § 2 
Abs. 2 hat monatlich bis zum 20. des nachfolgenden 
Monats zu erfolgen.

§4
(1) Die Verwendung des Komplex-Prämienfonds hat 

auf der Grundlage aufgeschlüsselter Planaufgaben und

in Abhängigkeit von dem durch den Komplexwett
bewerb erreichten ökonomischen Nutzeffekt zu erfol
gen.

(2) Mit den Kollektiven sind Wettbewerbsverein
barungen abzuschließen, die insbesondere auf die

— Verkürzung der Bauzeit, mit dem Investitions
träger vereinbarte vorfristige Fertigstellung der 
Teilvorhaben und Objekte,

— Einhaltung der Qualitätskennziffern und die 
Erreichung der bestätigten technisch-ökonomischen 
Parameter,

— Sicherung der zyklogrammgerechten Durchfüh
rung des Vorhabens,

— Senkung des Bauaufwandes und der Investi
tionskosten,

— Einsparung an Material und Durchsetzung einer 
straffen Ordnung in der Material- und Lagerwirt
schaft

orientieren und in denen die Höhe der Prämiensätze
auszuweisen ist.

(3) Zur Erhöhung der materiellen Interessiertheit 
sind den Wettbewerbskollektiven die möglichen Zu
führungen zum Komplex-Prämienfonds für einzuspa
rende Investitionskosten sowie für zu realisierende 
Preiszuschläge vorab bekanntzugeben.

(4) Die am Jahresende nicht verbrauchten Mittel des 
Komplex-Prämienfonds sind in das Folgejahr über
tragbar.

§5
Auszeichnungen und Prämiierungen, die nicht aus 

dem Komplex-Prämienfonds finanziert werden, sind 
für Beschäftigte, die am Komplexwettbewerb teilneh- 
men, nur in Abs'timmung mit dem Generalauftrag
nehmer bzw. Investitionsträger und der zuständigen 
Gewerkschaftsleitung vorzunehmen.

§ 6
Der Generalauftragnehmer bzw. Investitionsträger 

verfügt über den Komplex-Prämienfonds in Überein
stimmung mit den Hauptauftragnehmern und in Ab
stimmung mit der zuständigen Gewerkschaftsleitung.

§7
(1) Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

1966 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 1. April 

1964 über die Bildung und Verwendung des Komplex- 
Prämienfonds auf Großbaustellen (GBl. II S. 288) außer 
Kraft.

Berlin, den 16. April 1966

Der Minister für Bauwesen 
J u n k e r

Herausgeber: Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, 102 Berlin, Klosterstraße 47 - Redaktion: 102 Berlin, 
Kiosterstraße 47, Telefon: 209 36 22 - Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe 
die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen — Veröilenllicht unter Lizenz-Nr. 1533 - Verlag: (610/62) Staatsverlag der 
Deutschen Demokratischen Republik. 102 Berlin, Telefon: 51 05 21 - Erscheint nach Bedarf - Fortlaufender Bezug nur durch die 
Post - BezugSDreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 MDN, Teil II 1.80 MDN und Teil III 1.80 MDN - Einzelabgabe bis zum Umfang von 
8 Seiten 0,15 MDN, bis zum Umfang von IG Seiten 0.25 MDN, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 MDN, bis zum Umfang von 48 Seiten 
0,55 MDN je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0.15 MDN mehr — Bestellungen beim Zentral-Versand Erfurt, 501 Erfurt, Postschließ
fach 69«, sowie Bezug gegen Barzahlung in der Buchhandlung für amtliche Dokumente, 102 Berlin, Roßstraße 6 - Gesamtherstel
lung: Staatsdruckerei der Deutschen Demokratischen Republik (Rotationsdruck) Index 31 817


